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Motion 

„Überwachung bei missbräuchlichem Sozialhilfebezug" 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Ergänzung des Gesetzes 
über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz SHG) (RB 850.1) zu unterbreiten, da-
mit bei Verdacht auf missbräuchlichen Sozialhilfebezug Überwachungen im Sinne von 
Observationen möglich sind. 

Begründung 

Durch die steigende Anonymität ist es zunehmend schwieriger herauszufinden, ob So-
zialhilfebezüger/innen entgegen ihrer Angaben einer Tätigkeit nachgehen und Einkom-
men generieren und/oder Vermögenswerte besitzen. Landesweit gibt es immer wieder 
Fälle, die solche Vorkommnisse an das Tageslicht bringen. Im Urteil vom 14. Juli 2017 
hat das Bundesgericht festgehalten, dass in der Schweiz die gesetzlichen Grundlagen, 
welche eine Überwachung erlauben würden, fehlen (BGE 9C_806/2016). Das Problem 
der fehlenden Rechtsgrundlage für das Durchführen von Observationen wurde auch 
durch den EGMR (Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte) festgestellt. Am 18. 
Oktober 2016 hat der EGMR entschieden, dass Überwachungen zwingend eine gesetz-
liche Grundlage erfordern. Seither orientieren sich die Gerichte an diesem Urteil, was 
zur Folge hat, dass auch die Ergebnisse aus Detektivarbeit nicht mehr verwertbar sind 
vor Gericht, weil ja eben diese Detektivarbeit aufgrund fehlender Gesetzesgrundlage 
verboten ist. 

Das Problem der fehlenden Rechtsgrundlage für Sozialdetektive kennen auch der Bund 
bzw. die Sozialversicherungen. Auf Bundesebene ist man derzeit daran, einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Dabei ist festzuhalten, dass die Sozialhilfe 
kantonal geregelt ist. In § 25 des Sozialhilfegesetzes sind die Pflichten des Hilfsbedürf-
tigen zwar aufgeführt, jedoch fehlt die Grundlage, diese zu überprüfen. Es besteht klar 
Handlungsbedarf. 

Allein die Möglichkeit einer Observation wird schon Wirkung zeigen und allfällige 
Verstösse gegen das Sozialhilfegesetzt können eingedämmt werden. 

Sozialhilfe JA, aber für jene, die wirklich darauf angewiesen sind. Um den Sozialfrieden 
zu sichern und insbesondere zum Schutze der ehrlichen Sozialhilfebezüger/innen ist ei-
ne entsprechende Gesetzesanpassung, Observationen rechtlich zu ermöglichen, un-
umgänglich. 

Mettlen, 03. Februar 2018 

Ruedi Zbinden 



Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion „Überwachung bei miss-
bräuchlichem Sozialhilfebezug" 
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